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7. FNP-Änderung „neue bahnstadt opladen – Westseite“

Äußerungen 
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I/A  Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 
I/A 1: Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 



 
 
 

3 
 

 
 
 



 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

5 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

6 
 

 
 
 
 



 
 
 

7 
 

 
 
 
 



 
 
 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dar. Die Fragen und Anregungen zu den Themen Einzelhandel und Ge-
werbe, Bahnhof / Busbahnhof, Nutzungen und Architektur, Parken und Stellplätze, 
Thema Lärm und Wohnen, Verkehrs- und Straßenraum bzw. sonstige Fragen und An-
regungen wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung ausführlich beantwortet, 
sind jedoch nicht Gegenstand dieser Flächennutzungsplanänderung. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Anregungen und Äußerungen wurden zur Kenntnis genommen. 
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I/A 2: 07_Änd_208_B_II_Äußerung_01 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
In dem seit 2006 wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) ist die in der Äußerung an-
gesprochene Fläche bereits als eingeschränktes Gewerbegebiet (GE*) dargestellt. Im 
Vorentwurf der 7. FNP-Änderung wurde die bisherige Darstellung übernommen.  
Um den genannten Betrieb und dessen Weiterbestand zu sichern, werden zur öffentli-
chen Auslegung die dem Betrieb zugehörigen Flächen als Industriegebiet (GI) darge-
stellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der genannte Betrieb bereits heute durch die umlie-
genden schutzbedürftigen Nutzungen eingeschränkt ist und diese bei einer geplanten 
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Änderung oder Erweiterung des Betriebes grundsätzlich auch weiterhin zu berücksich-
tigen sind. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B  Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
 
I/B 1: Bundesnetzagentur Berlin 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dar. Eine Höhenplanung ist nicht Bestandteil des vorbereitenden Bauleit-
planes. 
Sollte sich im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 208 B/II 
„Opladen – nbso/Westseite - Quartiere“ abzeichnen, dass Gebäudeteile die 20 m 
Bauhöhe überschreiten, werden Planunterlagen zur Prüfung der Bundesnetzagentur 
zugestellt. 
 
Die weiteren Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 2: Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 208 B/II „Opladen 
– nbso/Westseite – Quartiere“ wurde die Bezirksregierung Düsseldorf ebenfalls betei-
ligt. In diesen Bebauungsplan wird zur öffentlichen Auslegung ein entsprechender 
Hinweis aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B 3: Deutsche Telekom Technik GmbH, Bochum 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dar. Die Sicherung der Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege ist 
nicht Aufgabe der vorbereitenden Bauleitplanung. 
 
Eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung und ist nicht Gegenstand des Flächennut-
zungsplanes. 
 
Die weiteren Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis: Auf eine Darstellung der in der Anlage der Äußerung mitgesandten Lageplä-
ne wird verzichtet, da diese Pläne in ihrem großmaßstäblichen Detaillierungsgrad auf 
der Ebene des kleinmaßstäblichen Flächennutzungsplanes nicht dargestellt bzw. be-
rücksichtigt werden können. Auf eine Darstellung der Kabelschutzanweisung wird ver-
zichtet, da in dieser Anweisung arbeitstechnische Hinweise formuliert werden, die kei-
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ne Bedeutung für den FNP haben. Die Lagepläne und die Kabelschutzanweisung lie-
gen den Originalakten bei.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4: WfL GmbH, Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dar. Der Flächennutzungsplan enthält daher im Gegensatz zum Bebau-
ungsplan keine parzellenscharfen Darstellungen.  
 
Die Gebietsabgrenzungen wurden im Zuge der weiteren Bearbeitung der parallel be-
triebenen Bauleitplanverfahren überprüft und angepasst. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B 5:  Bezirksregierung Köln, Dezernat 53, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Rahmen der noch zu erstellenden schalltechnischen Untersuchung im parallel be-
triebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/Westseite - Quartie-
re“ werden die Anregungen berücksichtigt. Für den Flächennutzungsplan haben sie 
keine Auswirkungen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 6:  Geologischer Dienst, Krefeld 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Bzgl. der Äußerung zur Zuordnung der Untergrundklassen wird ein entsprechender 
Hinweis in dem parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren Nr. 208 B/II „Opladen – 
nbso/Westseite - Quartiere“ aufgenommen. Für den Flächennutzungsplan haben sie 
keine Auswirkungen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen und im parallel betriebenen Bebau-
ungsplanverfahren Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/Westseite - Quartiere“ berücksichtigt. 
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I/B 7:  Eisenbahn-Bundesamt Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dar. Dementsprechend ist das Anpflanzen von Bäumen nicht Regelungs-
inhalt eines Flächennutzungsplanes. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen und im parallel betriebenen Bebau-
ungsplanverfahren Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/Westseite – Quartiere“ berücksichtigt. 
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I/B 8:  Stadt Burscheid, Stab Stadtentwicklung, Umwelt u. Liegenschaften 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 208 B/II „Opladen 
– nbso/Westseite – Quartiere“ wird eine umfassende Verträglichkeitsstudie bzgl. der 
geplanten Einzelhandelsnutzung erstellt. Die als verträglich ermittelten Sortimente 
werden dann im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt bzw. über städtebauliche 
Regelungen gesichert, sodass davon auszugehen ist, dass durch die Umsetzung des 
Vorhabens keine schädlichen Auswirkungen auf die Stadt Burscheid entstehen. 
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Im Rahmen des Verfahrens werden alle öffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abgewogen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen und im parallel betriebenen Bebau-
ungsplanverfahren Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/Westseite – Quartiere“ berücksichtigt. 
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I/B 9:  PLEdoc GmbH, Essen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht sich auf den Plan 1 Hauptplan, 
in dem die Bodennutzung dargestellt ist. 
Im Flächennutzungsplan Plan 8 Darstellungen – Versorgungsanlagen und Leitungen, 
Sprengkreisradien – ist die genannte Ferngasleitung dargestellt und in der Legende 
erläutert. 
 
In der Begründung zum Gesamtflächennutzungsplan ist die Ferngasleitung entspre-
chend erwähnt. 
 
Die Pledoc GmbH wird auch im weiteren Verfahren beteiligt. 
 
Hinweis: Auf eine Darstellung der in der Anlage der Äußerung mitgesandten Be-
standsunterlagen wird verzichtet, da diese Pläne in ihrem großmaßstäblichen Detaillie-
rungsgrad auf der Ebene des kleinmaßstäblichen Flächennutzungsplanes nicht darge-
stellt bzw. berücksichtigt werden können. 
Auf eine Darstellung des Merkblattes wird verzichtet, da in diesem Merkblatt arbeits-
technische Hinweise formuliert werden, die keine Bedeutung für den FNP haben. 
Die Bestandsunterlagen und das Merkblatt liegen den Originalakten bei.  
Den Äußerungen bzgl. der Ferngasleitung wurde bereits zur Aufstellung des Flächen-
nutzungsplanes gefolgt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 10:  Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region West, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die angekündigte Gesamtstellungnahme ist bis zum derzeitigen Zeitpunkt (Dezember 
2015) nicht eingegangen. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dar. 
Aufgrund der Großmaßstäblichkeit eines Flächennutzungsplanes ist die Darstellung 
nicht „parzellenscharf“, so dass hinsichtlich einer räumlichen Abgrenzung gewisse 
Auslegungsspielräume bestehen. 
Die Abgrenzungen der einzelnen Darstellungen wurden zur Offenlage überprüft und 
angepasst. 
 
Die beigefügten Pläne der DB Energie GmbH sind unmaßstäblich, verzerrt und un-
scharf und somit als Planunterlage ungeeignet. 
 
Weder die Achse der Neuen Bahnallee noch der Abstand zum westlich gelegenen 
Gütergleises sind Gegenstand der FNP-Änderung.  
Die Information wird aber zur Kenntnis genommen und im Rahmen des parallel aufge-
stellten Bebauungsplan Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/Westseite - Quartiere“ berück-
sichtigt. 
 
Die aufgeführten Textpassagen werden zur öffentlichen Auslegung in der Begründung 
geändert.  
Die Angaben zum Planfeststellungsbeschluss zur Gütergleisverlegung werden in der  
Begründung zur öffentlichen Auslegung aktualisiert. 
 
Hinweis: Auf eine Darstellung der mitgesandten Planunterlagen der DB Energie GmbH 
wird verzichtet, da diese Pläne in ihrem großmaßstäblichen Detaillierungsgrad auf der 
Ebene des kleinmaßstäblichen Flächennutzungsplanes nicht dargestellt bzw. berück-
sichtigt werden können. 
Die mitgesandten Planunterlagen der DB Energie GmbH liegen den Originalakten bei.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen bzgl. der Überprüfung der Abgrenzungen sowie der Änderungen der 
Textpassagen wird gefolgt. 
Die weiteren Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
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